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Artikel 10 Anerkennung für Unter- und Mittelfranken ab 16. September 2010 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
 
aus gegebenem Anlass möchten wir Sie informieren, dass das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Umwelt und Gesundheit mit gestriger Entscheidung, die Umsetzung der 
Anerkennung der Regierungsbezirke Unterfranken und Mittelfranken als BHV1 frei im 
Sinne von Artikel 10 der Richtlinie 64/432 in der Weise angehen wird, dass das Ver-
bringen von Tieren für die Endmast noch bis 15.9.2010 so wie bisher möglich sein 
wird, das heißt ohne Quarantänemaßnahmen oder die ab dem 16.9.2010 dann gel-
tenden Erleichterungen (Blutentnahme im Herkunftsbetrieb und Blutentnahme im 
Endmastbetrieb - vergleiche vfz Viehhandelszeitung vom 24.7.2010). Diese Ent-
scheidung ist bereits an die Regierungen der entsprechenden Regierungsbezirke 
weitergegeben worden. 
 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung und verbleiben  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Bayerischer Vieh- und Fleischhandelsverband e.V. 
 

 
(Philipp Reiners) 
reiners@vf-bayern.de  


